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Gebührentarif über die Hundetaxe 
 
 
Der Gemeinderat Büetigen erlässt gestützt auf Art. 3 Abs. 3 des Reglements über die 
Hundetaxe vom 12. November 2012 folgenden Gebührentarif: 
 
 
Grundsatz Art. 1 Pro Hund wird jährlich eine Gebühr von Fr. 70.— erhoben.  
 
 
Taxpflichtig Art. 2  Die Gemeindeverwaltung stellt für jeden in der Gemeinde 

gehaltenen Hund, der am 01. August über sechs Monate alt ist, 
die Hundetaxen in Rechnung. Grundlage dazu ist die Hunde-
Datenbank ANIS der Animal Identity Service AG. Die 
Hundehalter sind zudem verpflichtet, neue verstorbene oder noch 
nicht registrierte Tiere der Gemeindeverwaltung oder direkt an 
ANIS zu melden. 

 
 
Inkrafttreten Art. 3 Dieser Gebührentarif tritt per 01. Januar 2013 in Kraft. 
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